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Kindertischbörse spendet an Kindergarten „Morgensonne“  

und Förderverein „Die Hombies“ 

Die Kindertischbörse „Von Klein bis 

Groß“ hat den Erlös aus der letzten Ver-

anstaltung im Oktober gespendet. 600 

Euro werden je zur Hälfte an den evan-

gelischen Kindergarten „Morgensonne“ 

und an den Förderverein der Homburg-

schule „Die Hombies“ gespendet.

Übergabe der Spende an den Kindergarten 

„Morgensonne (von links): Luzia Jäger. 

Angelika Strohm und Ramona Storz

Übergabe an den Förderverein der Homburgschule (von links): Ramona Storz, Luzia Jäger, Bettina Ro-

bausch, Alexandra Maier-Lipp, Angi Sitta, Benedikt Woll, Carmen Veeser, Sandra Rendle und Isolde Frenzel 

Fotos: Winfried Rimmele
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 

Montag, 11. Dezember 2017, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:

Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0

Fax 07467 9460-25

E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de

Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9388444 

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 

Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Nachbarschaftshilfe 07467 9450789 

Einsatzleitung Simone Dauber,  

E-Mail: simone:nachbar@online.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 

Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 

E-Mail: anlaufstelle@phönix.tuttlingen@gmx.de 

und phoenix-tuttlingen@gmx.de 

Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 

    Di 17 - 19 Uhr 

    Do    15 - 17 Uhr  

persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 

Einsatzleitung:  0713 8160160 

www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren

Beratungs- und Netzwerkstelle

Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603

E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen

Fachstelle Sucht 

Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480

E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de

Offene Sprechstunden

Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr

Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  

Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   

Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117   

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 

Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 

Mo - Fr 18-22 Uhr

Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6074611   

Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6077212   

HNO Notfalldienst: 0180 6077211   

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum

Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 

Sa, So und an FT 9-21 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 09.11.  
Honberg Apotheke in Tuttlingen, 
Robert-Koch-Straße 18, Tel.: 07461  966150    
  
  
Sonntag, 10.12. 
Engel Apotheke in Tuttlingen, 
Obere Hauptstraße 6, Tel.: 07461 2375 

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Lan-

desapothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.

de oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 

 

Tierärztlicher Notfalldienst  

Samstag/Sonntag, 09./10.12.  
Dr. Witting, Tuttlingen, Tel.: 07461 73190 
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Tel.: 07575 9204-0 
Dr. Kullen, Meßkirch, Tel.: 07575 9231-0 
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Einladung zum Seniorennachmittag in Worndorf 
Am 

Sonntag, den 10. Dezember 2017 um 14.00 Uhr 
  

laden die bürgerliche und die kirchliche Gemeinde alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 65. Lebensjahr 

zusammen mit Ihren Ehepartnern/Lebenspartnern sehr herzlich in den Bürgersaal ein. 

Die Bewirtung und Gestaltung dieses Nachmittags übernehmen in diesem Jahr Landfrauen. 

  

Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden mit Ihnen.

 

Hans-Jürgen Osswald      Andreas König

Bürgermeister       Ortsvorsteher 

Gesangverein „Harmonie“ 
Einladung zur „etwas anderen“ Jahresfeier  

des Gesangvereins „Harmonie“  

am Samstag, 9. Dezember 
  
Die Jahresfeier des Gesangvereins am Samstag, dem 9. Dezember 
gestaltet sich in diesem Jahr „etwas anders“. Der Chor der Harmo-
nie ist in diesem Jahr nicht singfähig, sodass es das gewohnte 
Jahreskonzert nicht geben kann. 
  
Dennoch muss nicht auf den Genuss von Chorgesang verzichtet 
werden: Mit „Frohsinn Unlimited“ aus Anselfingen konnte ein he-
rausragendes a-cappella Ensemble unserer Region für die Jahres-
feier verpflichtet werden. 
  
Anschließend an den Chorgesang unterhält Sie wieder die Thea-
tergruppe des Gesangvereins mit dem schwäbischen Einakter „s‘ 
Rupfingers Hausgeist“ und das Beste: der Eintritt zur diesjähri-
gen Jahresfeier ist frei! 
  
Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Gesangverein auch in die-
sem Jahr die Treue halten und wir Sie bei der Jahresfeier begrü-
ßen können. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. Auch die traditionelle Tombola haben wir für Sie wieder 
organisiert – in diesem Jahr ausschließlich mit hochwertigen Prei-
sen und einem Gewinnverhältnis von 1:3! 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Beginn der Jahresfeier ist um 20 
Uhr in der Homburghalle. 

Vorlesen in der Bücherei im Advent 
Wir laden alle Kinder von vier bis zehn Jahren, die gerne zuhören möchten, in die Bücherei in Neuhausen in der 
Stockacher Straße 9, ein 

  
Wir lesen am Dienstag, 12.12. und am Dienstag, 19.12.2017 

jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr vor. 
In weihnachtlicher Umgebung machen wir es uns richtig gemütlich 
Wir freuen uns auf euch! 
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Schnelles Internet für Schwandorf und Worndorf  
Informationsveranstaltung  

In den Neuhausener Ortsteilen Schwandorf und Worndorf, sowie im Sauldorfer Ortsteil Hölz-
le existiert bisher noch keine ausreichend schnelle Datenversorgung, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein. Die Zukunft gehört dem Glasfasernetz. In den genannten Ortsteilen baut 
die Gemeinde diese Technologie bis zu den Verteilerschränken auf. Von dort aus werden die 
bestehenden Teilnehmeranschlussleitungen zu Ihrem Wohnhaus genutzt. Abhängig von der 
Länge der Teilnehmeranschlussleitung kann sich Ihre bisherige Versorgungsgeschwindigkeit 
um ein vielfaches erhöhen. 

Die technischen Baumaßnahmen zur Breitbanderschließung können voraussichtlich bis 
Ende März 2018 abgeschlossen werden. Somit wird es voraussichtlich ab Ende April 2018 
möglich sein, Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 50.000 Kilobit pro Sekunde in die Haus-
halte zu liefern. 

Für den Netzbetrieb konnte die NetCom BW GmbH, Konzerngesellschaft der EnBW AG, als 
Partner gewonnen werden. 

Am Dienstag, den 12. Dezember 2017 um 19:00 Uhr 

findet im Bürgersaal Worndorf eine Informationsveranstaltung statt, zu der wir alle Bürge-
rinnen und Bürger aus Schwandorf, Worndorf und Hölzle herzlich einladen. 
  
Auf dieser Veranstaltung stellen Vertreter der NetCom BW ihr Unternehmen vor und infor-
mieren Sie rund um die Themen schnelles Internet, Telefonie und digitales Fernsehen. Im 
Anschluss an den Vortrag stehen Ihnen diese Mitarbeiter für Ihre Fragen zur Verfügung. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 

Evangelische Kirchengemeinde 

Kurrende-Blasen 
Nach dem Gottesdienst spielt wie alljährlich 
der Posaunenchor in Neuhausen Advents- 
und Weihnachtschoräle bei allen über 80 
jähirgen Mitbürgern, deren Alter er kennt 
vor deren Häuern. Wünschen neu Hinzuge-
kommene (Jahrgang 1937 oder Zugezoge-
ne), dass der Posaunenchor bei ihnen spielt, 
können sie dies Werner Schad, Tel. 417 oder 
Klaus Lang, Tel. 699 mitteilen. 
Sollte jemand verhindert sein oder nicht 
wollen, dass der Posaunenchor spielt, bitte 
wir ebenfalls uns dies mitzuteilen. 

Adventsmarkt 
Klein, aber fein – ist der Neuhauser Adventsmarkt gewesen. Die Mit-
glieder des Kirchengemeinderats hatten auf dem Kirchenvorplatz 
einen Markt für alle Sinne auf die Beine gestellt. Für eine stimmungs-
volle Begegnung sorgte der ökumenische Singkreis. Der evangeli-
sche Kindergarten „Morgensonne“ hatte in den letzten Wochen viel-
fältiges Dekorationsmaterial für die Weihnachtszeit hergestellt. Aber 
auch Selbstgebasteltes, Gestricktes und Gehäkeltes oder Kräuterli-
köre warteten auf die vielen Besucher, die sich im dichten Gedränge 
durch den Markt schlängelten. Zum Aufwärmen gab es „heiße“ Grill-
würste und Glühwein oder Punsch, und als Nachspeise sorgten die 
Konfirmanden als Waffelbäcker für Nachschub. Der Duft nach selbst 
hergestellten Waffeln war für die beginnende Adventszeit genau der 
richtige Duft in der Nase. So konnten die Besucher trotz frostiger 
Temperaturen ein bisschen Weihnachtsstimmung genießen und ein 
kleines Schwätzchen halten. 

Homburgschule wurde zur  
Wohlfühloase 
 „Wohlfühlen, Entspannen, Backen, Singen, Basteln und Sport“ sind 
für alle Schüler der Homburgschule auf dem Stundenplan gestan-
den. Schon im Vorfeld konnten sich die Schüler auf eines der vier 
angebotenen Pakete festlegen. Je nach Neigung, Spaß und Interesse 
suchten sich die Schüler ihre „Lieblingsfächer“ aus. Beim „Xumbalu“ 
mit Wolfgang Lipp wurden Bewegung und der Körper als Rhythmus-
instrument trainiert. Auf eine Reise in die Welt der Fantasie begaben 
sich die Schüler mit Maria Weber-Weinmann und Beate Hafner, auf 
der sie in sich hinein hörten und Angenehmes auf ihrem Körper 
spürten. Ein Duft aus der Weihnachtsbäckerei durchzog das Schul-
gebäude, da in der Schulküche mit Marion Natterer und vielen flei-
ßigen Müttern die ersten Weihnachtsplätzchen gebacken und gleich 
probiert wurden. Im Werkraum wurde unter fachkundlicher Anlei-
tung von Michael Bienert und Isolde Frenzel gesägt und gehäm-
mert, um Schneemänner als Weihnachtsgeschenke zu fertigen. Bei 
Dana Niersberger und Benedikt Woll wurden die Schüler „Fit wie `n 
Turnschuh“ gemacht. Bei einem Adventsparcour und kleinen Wett-
kämpfen wurden Geschicklichkeit und Koordination geübt. Aus ei-
nem Klassenzimmer drang das Singen von Weihnachtsliedern nach 
außen, untermalt von der Flötistin Henrike Bischoff. Das Herstellen 
von Weihnachtstischdekorationen, eine eigene Duftseife oder Filz-
gestecke oder einfach nur Entspannen bei einer Klangschalen-Me-
ditation waren weitere Stationen. Mit der Unterstützung zahlreicher 
Eltern wurde der Wohlfühltag an der Homburgschule wieder eine 
willkommene Abwechslung für Schüler und Lehrer und alle gingen 
entspannt nach Hause. 

Die Besucher singen mit der neuen Pfarrerin Nicole Kaisner (Mitte) Advents- und 

Weihnachtslieder. 

Foto: Winfried Rimmele

Die Schüler lauschen gespannt dem Märchenerzähler Hans Konrad Andler. 

Foto: Winfried Rimmele 
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Bestellformular Brennholz und Reisiglose 2018 
Für den häuslichen Eigenbedarf der Bürger von Neuhausen, Schwandorf und Worndorf 
 

Name*  Vorname* 
    

Straße*  Hausnummer*  
    

PLZ*  Ort*  
    

Ortsteil*  Telefon*  
    

 
 

Bestellmenge: 
 

fm Laubholz (lange Form) 60,-- / fm 
rm Nadelholz (Schichtholz) 38,--  / rm 
Reisschlag  

 
 

 Preise jeweils incl. MwSt. 

OT Schwandorf  Holzlieferung aus dem Staatswald per Rechnung! 
OT Neuhausen und Worndorf  Holzlieferung aus dem Gemeindewald: Bezahlung an die Gemeindekasse Neuhausen 

  ** durch Bankeinzug 

  ** durch Überweisung 

 

  Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt.  

  ** Ich verarbeite das Holz im Wald. 

  ** Ich verarbeite das Holz auf einem Grundstück außerhalb des Waldes. 

  Ich bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den Anforderungen 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen 
einer Berufsausbildung und/oder mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den entsprechenden Nach-
weis führen ich bzw. meine Beauftragten bei der Arbeit im Wald mit. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und 
Bio-Sägekettenhaftöl. 

  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Landes Baden-Württemberg und der Gemeinde Neuhausen für den Verkauf 
von Brennholz im Staatswald durch den Landesbetrieb ForstBW (AGB-Brh) sind mir bekannt. Diese werden von mir aus-
drücklich akzeptiert. Ich beginne mit der Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und vollständiger Bezahlung der 
Rechnung.  

  Die Preise wurden mir mitgeteilt/ habe ich in der Presse/ im Internet zur Kenntnis genommen. Ich bin damit ausdrücklich 
einverstanden. 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristab-
lauf überlassen wird - auch durch Rückgewährung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Bereitstellung 
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Bereitstellung der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist an die 
Adresse der unteren Forstbehörde Tuttlingen (Alleenstraße 10, 78532 Tuttlingen) oder die Gemeinde Neuhausen zu richten.  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewäh-
ren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie 
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaf-
ten und der Funktionsweise hinausgeht. Das Holz wird am Leistungsort abgeholt. 

* Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden. 
** Eines der beiden Felder muss angekreuzt sein. 

 
Bemerkung 
  
Ort, Datum 
Neuhausen, den   

 Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Brennholz im Staatswald 
durch den Landesbetrieb ForstBW und im Gemeindewald der Gemeinde Neuhausen 
ob Eck (AGB-Brh) in der Fassung zum 01.11.2013 

Vorwort 

Verkauf von Brennholz 

1. Verkaufsgegenstand und -verfahren 

2. Bereitstellung und Gefahrenübergang 

3. Eigentumsvorbehalt 

4. Zahlungsart und Zahlungsfristen 

5. Abfuhr des Holzes 

6. Gewährleistung und Haftung 

7. Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

8. Maschinen-und Geräteeinsatz 

9. Fahren auf Waldwegen 

10. Holzaufbereitung und Holzlagerung 
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Verkehrsverbund TUTicket 
Die aktuellen Fahrpläne der Linie 20 und 54 ab  Montag, 10.12.2017 
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Amtliche

Mitteilungen§
Bürgersprechstunde 

Die nächste Bürgersprechstunde ist am 
Donnerstag, 07.12.2017 vom 17:00 Uhr bis 
18 Uhr. 
  
Auch außerhalb der Bürgersprechstunden 
können Sie mit dem Bürgermeister über 
Ihre Sorgen und Probleme reden oder Ihre 
Wünsche und Anliegen vorbringen. Rufen 
Sie an - Tel.: 07467 9460-15 - damit wir einen 
Termin vereinbaren können. 
 
 

Müllabfuhr

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen sie den kostenlosen Erinnerungser-
vice über die Müll-App und Sie werden auto-
matisch an alle Müllabfuhrtermine terinnert. 
Weitere Informationen unter www.abfallwe-
cker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr wenden 
Sie sich bitte an die: 
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - / 
Frau Kolb, Tel.: 07467 926 3438 
 
 

Christbaumverkauf 

Der Verkauf von Christbäumen aus dem Ge-
meindewald erfolgt in: 
  
Neuhausen ob Eck 
am Freitag, 15.12.2017,14.00 Uhr 
am Bauhof. 
  
Worndorf 
am Samstag, 16.12.2017, 9.00 Uhr
 Bürgersaal. 
  
Schwandorf 
Kein Verkauf vor Ort – Christbäume können 
in Neuhausen ob Eck oder in Worndorf er-
worben werden. 
 
 

Fahrplanwechsel  
zum 10. Dezember 2017 

Der neue Fahrplan für den Schienenverkehr 
gilt ab Sonntag, 10. Dezember 2017.  
  
Die Änderungen im Schienenverkehr und 
andere Einflussfaktoren machen in die-
sem Jahr teilweise gravierende Anpas-
sungen im Buslinienverkehr erforderlich. 
Neue Linienführungen, neue Fahrwege 

und Abfahrtszeiten bieten den Kunden des 
Verkehrsverbunds TUTicket auch in 2018 
attraktive Verbindungen im ÖPNV des Land-
kreises Tuttlingen. 
  
Kreisfahrplan erscheint später  
Aufgrund der vielfältigen Änderungen im 
Schienenverkehr und der daraus resultie-
rend Anpassungen im Buslinienverkehr, ist 
es leider nicht möglich, den Kreisfahrplan in 
gewohnter gedruckter Form bis zum 10. De-
zember 2017 zur Verfügung zu stellen. Der 
Verkehrsverbund TUTicket geht davon aus, 
dass der Kreisfahrplan spätestens Ende De-
zember vorliegt und im KundenCenter von 
TUTicket sowie bei allen Stadt- und Gemein-
deverwaltungen erhältlich ist. Das Fahrplan-
buch für den Stadtverkehr Tuttlingen ist ab 
der 49. Kalenderwoche erhältlich. 
  
Änderungen für die Gemeinde Neuhau-
sen ob Eck
Die Linie 20  verkehrt nur noch zwischen 
Fridingen a.d.D. und Neuhausen ob Eck. 
Verbindungen mit Richtung Volkertsweiler 
werden nur noch in der Linie 54 bestehen. 
 
Das Fahrplanangebot der Linie 54  wird für 
die Ortsteile Volkertsweiler, Schwandorf 
und Worndorf verdichtet. Es entstehen zu-
sätzliche Verbindungen nach Neuhausen ob 
Eck. Dort besteht eine Umstiegsmöglichkeit 
nach Tuttlingen und Fridingen a.d.D.. Die be-
stehenden durchgängigen Kurse zwischen 
Meßkirch und Tuttlingen blieben erhalten. 
 
Die aktuellen Fahrpläne der Linie 20 und 
54 sind in diesem donnerstags abge-
druckt.  
 
 

Einladung zur 3. öffentlichen 
Sitzung 2017 der Verbands-
versammlung des Nachbar-
schaftsschulverbandes 
Fridingen a.D.-  
Neuhausen ob Eck 

Zur 3. öffentlichen Sitzung der Verbands-
versammlung des Nachbarschaftsschul-
verbandes darf ich Sie auf Mittwoch, den 
13.12.2017 um 19.00 Uhr in den Sitzungs-
saal des Rathauses Neuhausen sehr herzlich 
einladen. 
Die Tagesordnung umfasst dabei folgende 
Punkte:
1. Mündlicher Sachstandsbericht zur 

Schulsozialarbeit  
- Schulsozialarbeiterin Frau Melanie 
Haas 

2. Vorstellung des Projekts „Grünes Klas-
senzimmer“  
- Projektinitiator Herr Markus Hahn, 
verantwortlicher Pädagoge für die 
Kooperations- und Berufsorientierung 
(KooBo) 

3. Beratung über neue EDV-Anschaffun-
gen für die Schule  
- Sachstandsbericht durch Herr Chris-
tian Traub, verantwortlicher Pädagoge 

für die Systembetreuung der GMS 
Beratung und Verabschiedung der 
Haushaltssatzung und des Haushalts-
plans 2017 

4. Verschiedenes, Wünsche, Anfragen
 
Stefan Waizenegger  
Verbandsvorsitzender 
 
 

Aktuelles aus dem  
Gemeinderat  

Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
am 28.11.2017  
  
Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald be-
grüßte zu Beginn der 14. Gemeinderatssit-
zung die anwesenden Gemeinderäte, zehn 
Zuhörer und die Presse sehr herzlich. Die 
Themen im Einzelnen waren: 
  
Bewirtschaftungsplan für das Forstwirt-
schaftsjahr 2018  
Zur Beratung dieses Tagesordnungspunkts 
begrüßte der Bürgermeister den Amtsleiter 
des Kreisforstamtes, Forstdirektor Dr. Frieder 
Dinkelaker. 
  
Dr. Dinkelaker führte aus, dass sich die 
Wälder erfreulicherweise in einem vitalen 
Zustand befänden. Dies sei unter anderem 
auch eine Folge von einem ausgegliche-
nen Witterungsverlauf. Schäden durch den 
Borkenkäfer treten verstreut aber auch im 
Gemeindewald auf, die dort wirtschaftlich 
spürbar seien. 
  
Weiter informierte er den Gemeinderat über 
die Forststrukturreform des Landes Baden-
Württemberg, die zum 01.07.2019 wirk-
sam wird. Das bisherige „Einheitsforstamt“ 
wird dann aufgeteilt in die selbständigen 
Bereiche Staatswald, Forstverwaltung und 
waldbesitzende Zusammenschlüsse mit der 
Folge, dass dann für die Gemeinde drei An-
sprechpartner zuständig sind. Bislang war 
Forstrevierleiter Harald Müller für alle diese 
Bereiche zuständig. 
  
Zum Holzmarkt sagte er, dass der Holzver-
kauf weiterhin durch die Holzverkaufsstelle 
des Kreisforstamtes erfolgt und der Nadel- 
und Buchenstammholzmarkt, wie auch der 
Brenn- und Energieholzverkauf gut laufe. 
  
Anschließend erläutere Gemeinderat und 
Forstrevierleiter Harald Müller dem Gemein-
derat die abgelaufene Planung für das Forst-
wirtschaftsjahr 2017. Eingeschlagen wurden 
3.745 Festmeter Holz. In der Planung waren 
3.800 Festmeter vorgesehen. 
  
Das Forstwirtschaftsjahr 2017 schließt mit 
Einnahmen von 295.500 Euro ab und mit 
Ausgaben von 183.500 Euro. Somit wurde 
ein Überschuss von 102.000 Euro erzielt. 
Der erwartete Überschuss von 58.500 Euro 
konnte somit deutlich übertroffen werden. 
  
Planmäßig sollen 2018 wieder 3.800 Fest-
meter Holz eingeschlagen werden. Einnah-
men von 270.000 Euro werden erwartetet 
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und Ausgaben von 190.000 Euro. Somit 
würde dann auch das Forstwirtschaftsjahr 
2018 mit einem Überschuss von 80.000 Euro 
abschließen. 
  
Abschließend bedankte sich der Bürger-
meister sehr herzlich bei Forstamtsleiter Dr. 
Frieder Dinkelaker und Forstrevierleiter Ha-
rald Müller für die vorbildliche Betreuung 
des Gemeindewaldes und für das gute Be-
triebsergebnis 2017. 
  
Nach kurzer Aussprache nahm der Gemein-
derat vom vorläufigen Vollzug des Planes 
für das Forstwirtschaftsjahr 2017 Kenntnis. 
Dem Betriebsplan für das Forstwirtschafts-
jahr 2018 stimmte der Gemeinderat zu. 
  
Kalkulation und Neufestsetzung der Was-
ser- und Abwassergebühren / Änderung 
der Wasserversorgungs- und Abwasser-
satzung. 

Die letzte Anpassung der Wasserversor-
gungsgebühren erfolgte zum 01.01.2016. 
Dabei wurden die Verbrauchsgebühren von 
1,90 Euro/m³ auf 1,80 Euro/m³ reduziert. Die 
Grundgebühr für einen Hauswasserzähler 
wurde bei 31,20 Euro jährlich belassen. 
  
In der Wasserversorgung entstehend in der 
Regel Verluste. Der Gesamtverlust der letz-
ten fünf Jahre, also seit 2014 beläuft sich 
auf 146.000 Euro. Die Entwicklung im kom-
menden Jahr wird unter Beibehaltung des 
gleichen Gebührensatzes von 1,80 Euro/
m³ ähnlich verlaufen wie 2017 und 2016. 
Es wird ein Verlust von geschätzten 27.500 
Euro erwartet. Auch der steuerliche Jahres-
abschluss schloss mit. 
  
Als Ergebnis der Planung für 2018 hat die 
Verwaltung vorgeschlagen, die bisher erho-
bene Gebühr in Höhe von 1,80 Euro/m³ um 
0,05 Euro/m³ auf 1,85 Euro/m³ zu erhöhen (+ 
2,77 %). Damit könnten 9.000 Euro Mehrer-
löse erzielt werden, was zur teilweisen Re-
duzierung des Gesamtverlustes führen wür-
de und die gewissen Unwegbarkeiten und 
unbekannte Größen, die jede Kalkulation 
enthält, abzusichern. Mit dieser relativ mo-
deraten Gebührenerhöhung fänden auch 
die steuerlichen Aspekte Berücksichtigung. 
  
2017 betragen die Abwassergebühren 3,20 
Euro/m³. Hiervon entfallen 1,90 Euro auf die 
Klär- und 1,30 Euro auf die Kanalgebühren. 
Hinzu kommt dann noch die Gebühr für das 
Niederschlagswasser von 0,50 Euro, zusam-
men also 3,70 Euro/m³. 
  
Die Planungen für den Betrieb und die Un-
terhaltung der drei Kläranlagen sehen 2018 
bis auf die Klärschlammentsorgung keine 
Besonderheiten vor. Das Ausgabenvolumen 
2018 wird nahezu wieder das Niveau des 
Jahres 2017 erreichen. 
  
Unter Berücksichtigung des geschätzten 
Gesamtüberschusses von 47.000 Euro wer-
den Klärgebühren für den Schmutzwasser-
anteil von 1,66 Euro/m³ prognostiziert. 
  
Die um den Überschuss reduzierten 

Schmutzwassergebühren für den Klärbe-
reich lägen also um 0,24 Euro/m³ unter den 
jetzt erhobenen Klärgebühren. 
  
Die Niederschlagswassergebühren werden 
mit 0,04 Euro/m² prognostiziert, auch un-
ter Berücksichtigung des Überschusses und 
würden den derzeit erhobenen Gebühren 
entsprechen. 
  
Im Bereich der Kanalisation werden sich die 
Unterhaltungsaufwendungen auf einem 
Durchschnittsniveau bewegen. 
  
Der Kanalbereich wird maßgeblich von den 
kalkulatorischen Kosten beeinflusst. Die Ab-
schreibungen werden 249.000 Euro und die 
kalkulatorischen Zinsen mit 154.700 Euro 
um 37.300 Euro über dem vorläufigen Er-
gebnis 2017 liegen. Hierbei spiegelt sich die 
geplante Inbetriebnahme des Kanalnetzes 
im Gewerbegebiet „Filzerweiterung“ wider. 
Die aufzulösenden Zuwendungen und Bei-
träge werden mit 86.000 Euro und der Stra-
ßenentwässerungsanteil mit 96.000 Euro 
veranschlagt. 
  
Unter Berücksichtigung eines geschätz-
ten Überschussausgleichs von 26.000 Euro 
würden Kanalgebühren mit 0,97 Euro/m³ 
und Niederschlagswassergebühren mit 0,26 
Euro/m² entstehen. 
  
Die aktuell erhobenen Kanalgebühren be-
tragen 1,30 Euro/m³ und die Niederschlags-
wassergebühren 0,46 Euro/m². Somit 
könnten die Gebühren insgesamt gesenkt 
werden. 
  
In Anbetracht dieser Entwicklung hat die 
Verwaltung eine Reduzierung der Schmutz-
wassergebühren sowie der Niederschlags-
wassergebühren vorgeschlagen. Die 
Schmutzwassergebühren im Bereich der 
Kanalisation von derzeit 1,30 Euro/m³ könn-
ten auf 1,10 Euro/m³ gesenkt werden und 
die Schmutzwassergebühren im Bereich der 
Kläranlagen von derzeit 1,90 Euro/m³ auf 
1,70 Euro/m³. Insgesamt hat die Verwaltung 
dem Gemeinderat eine Reduzierung der 
Abwassergebühren von bisher 3,20 Euro/m³ 
auf 2,80 Euro/m³ vorgeschlagen. Dies ent-
spricht einer Reduzierung von 12,5 %. 
  
Die Niederschlagswassergebühren können 
ebenfalls gesenkt werden und zwar von der-
zeit 0,50 Euro/m² auf 0,34 Euro/m². 
  
Der Gemeinderat stimmte dann nach kurzer 
Beratung einstimmig einer Erhöhung der 
Wassergebühren um 0,05 Euro/m³ auf 1,85 
Euro/m³ ab dem 01.01.2018 zu. 
  
Ebenfalls einstimmig wurde beschlossen, 
die Klärgebühren von 1,90 Euro/m³ auf 1,70 
Euro/m³ zu senken und die Kanalgebühren 
von 1,30 Euro/m³ auf 1,10 Euro/m³, zusam-
men 2,80 Euro/m³. Einer Senkung der Nie-
derschlagswassergebühren von 0,50 Euro/
m² auf 0,34 Euro/m² stimmt der Gemeinde-
rat ebenfalls zu. 
  
Hundesteuer/Anpassung der Satzung 
Der Gemeinderat hat bereits am 10.10.2017 

beschlossen, die Hundesteuer ab 2018 von 
bislang 84 Euro auf 96 Euro für einen Erst-
hund festzusetzen und für jeden weiteren 
Hund von 168 Euro auf 192 Euro. Weiter hat 
der Gemeinderat beschlossen, die Steuer-
befreiung für „Hofhunde“ aufzuheben. Eine 
Prüfung ergab, dass es diesen Steuerbefrei-
ungstatbestand nicht gab, sondern dass bei 
Hofhunden in der Regel der Befreiungstat-
bestand „Wachhund“ gemäß der Hunde-
steuersatzung vorliegt. 
  
Die Verwaltung hat dem Gemeinderat des-
halb vorgeschlagen, einen Wachhund von 
landwirtschaftlichen Betrieben von der 
Steuer zu befreien, wie auch Hunde von 
Jagdpächtern, die eine so genannte „Brauch-
barkeitsprüfung“ nachweisen können. 
  
Einstimmig wurde dann der Änderungssat-
zung zur Hundesteuer zugestimmt, die in 
diesem donnerstags abgedruckt ist. 
  
Neubau Buswartehallen / Vergabe der Ar-
beiten  
Nachdem auch der Kreisverkehrsplatz seit 
Ende Oktober 2017 fertiggestellt wurde, ist 
die gesamte Ortsdurchfahrt – Meßkircher- 
und Tuttlinger Straße – für den Verkehr nun 
voll funktionsfähig. 
  
Die Haltestellen für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr - ÖPNV - befinden sich an 
den bisherigen Standorten in der Meßkir-
cher Straße vor den Gebäuden 25 und 24 
und in der Tuttlinger Straße vor dem Ge-
bäude 7. Die Haltestelle bei der Apotheke 
wurde vor das Gebäude Tuttlinger Straße 20 
verlegt. 
  
Buswartehallen waren an den Haltestellen 
bislang noch nie aufgestellt. Um die Attrak-
tivität für den ÖPNV zu steigern und den 
Fahrgästen Regen- und Wetterschutz zu 
gewährleisten, schlägt die Verwaltung die 
Aufstellung von je einer Buswartehalle in 
Fahrtrichtung Tuttlingen vor den Gebäuden 
Meßkircher Straße 25 und Tuttlinger Straße 
20 vor. Auf der gegenüberliegenden, südli-
chen Straßenseite kann auf Wartehäuschen 
verzichtet werden, da hier weit überwie-
gend nur ausgestiegen wird. 
  
Dies hat die Verwaltung so mit dem Landrat-
samt - TUTicket - besprochen. 
  
Die Verwaltung, das Planungsbüro und TU-
Ticket sind zunächst davon ausgegangen, 
dass „Standardhaltestellen“ angeschafft 
werden können. Dies ist aber wegen den 
Platzverhältnissen - Gehwegbreiten - an bei-
den Standorten nicht der Fall. Für beide Hal-
testellen ist eine freitragende Überdachung 
sowie eine auf die vorhandene Leitungslage 
abgestimmte Fundamentierung erforder-
lich („Schlosserlösung“). 
  
Im Auftrag der Verwaltung holte das Büro 
Planstatt Senner bei drei Metallbaubetrie-
ben Angebote ein. Günstigste Bieterin, die 
Firma Gempper, Metall- und Stahlbau aus 
Meßstetten mit einer Angebotssumme von 
brutto 28.203 Euro. 
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Für das Herstellen der Fundamente holte 
das Büro Planstatt Senner ebenfalls noch 
ein Angebot ein. Diese Arbeiten sollen nach 
Möglichkeit über den Haushalsansatz der 
Ortsdurchfahrt abgerechnet werden. Es 
werden Kosten von ca. 10.000 Euro erwartet. 
  
Mehrere Gemeinderäte kritisierten die Kos-
tensteigerungen. Hier hätte früher reagiert 
werden können. Auch kritisierten mehre-
re Gemeinderäte, dass zur Gemeinderats-
sitzung keine Planunterlagen vorgelegen 
hätten. Dennoch bestand Einigkeit über die 
Notwendigkeit der Errichtung der Buswarte-
hallen. Nach kurzer Aussprache stimmte der 
Gemeinderat deshalb mehrheitlich einer 
Auftragsvergabe der beiden Buswartehal-
len zum Preis von 28.203 Euro an die Firma 
Gempper als annehmbarste und zugleich 
preisgünstigste Bieterin zu. 
  
Antrag auf Zuschuss (Förderung von In-
vestitionen) der Musikkapelle Neuhau-
sen ob Eck  
Die Musikkapelle Neuhausen ob Eck hat 
am 02.11.2017 einen Antrag auf Zuschuss 
zur Anschaffung eines Transportanhängers 
gestellt. Die Musikkapelle verfügt bereits 
über einen zehn Jahre alten Anhänger, der 
nach Aussage der Musikkapelle mittlerweile 
gravierende Schäden aufweise und dessen 
Reparatur unwirtschaftlich sei. Aus diesem 
Grund hat sich die Musikkapelle von der 
Firma Erath Anhängerbau ein Angebot für 
einen neuen Pkw-Kofferanhänger unterbrei-
ten lassen. Der Angebotspreis beträgt 3.500 
Euro. 
  
Nach § 5 der Richtlinien zur Förderung von 
Investitionen der Gemeinde erhalten Verei-
ne einen Zuschuss von 30 % der nachgewie-
senen Investitionskosten, sofern die Investi-
tion dem unmittelbaren, satzungsmäßigen 
Vereinszweck dient. 
  
Die Aufbewahrung und der Transport von 
Musikinstrumenten dürften dem unmittel-
baren Vereinszweck der Musikkapelle Neu-
hausen ob Eck dienen. 
  
Als Besonderheit wäre zu erwähnen, dass 
die Musikkapelle - wie schon beim bisheri-
gen Anhänger - die Außenflächen als Wer-
beflächen an verschiedene Firmen und Ins-
titutionen vermietet. Die Musikkapelle gibt 
aber an, dass mit diesen Einnahmen nicht 
der Anhänger finanziert, sondern die Ju-
gendarbeit des Vereins unterstützt wird. 
  
Bei Investitionskosten von 3.500 Euro be-
trägt die Förderung der Gemeinde daraus 
30 % = 1.050 Euro. 
  
Im Haushaltsplan 2017 stehen keine Mittel 
für Vereinsförderungen mehr zur Verfügung. 
Es daher vorgeschlagen, die Förderung erst 
im Jahr 2018 auszubezahlen. 
  
Ohne Aussprache stimmte der Gemeinderat 
dem beantragten Zuschuss von 1.050 Euro 
für den Anhänger zu. 
  
Bekanntgaben/Anfragen/sonstiges 
Gemeinderat Hartmut Storz bat zu überprü-

fen, ob die Leuchten, die für die Beleuch-
tung der künftigen, noch zu markierenden 
Fußgängerüberwage im Bereich des Kreis-
verkehrsplatzes aufgestellt wurden, den 
Vorschriften entsprächen. Nach seinem Da-
fürhalten seien mache zu nah am Fahrbahn-
rand aufgestellt. Der Bürgermeister sicherte 
eine Überprüfung zu. 

 

Satzung zur Änderung der 
 Satzung über die Erhebung 
der Hundesteuer in  
Neuhausen ob Eck 
 (Hundesteuersatzung) 

vom 29. Oktober 1996 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg und der Paragraphen 
2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalab-
gabengesetzes hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Neuhausen ob Eck am 28. Novem-
ber 2017 folgende Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Erhebung der Hun-
desteuer in Neuhausen ob Eck (Hundesteu-
ersatzung) vom 29. Oktober 1996, zuletzt 
geändert am 23. Oktober 2013 beschlossen: 
  

Artikel 1 
  

§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 
  

§ 5 
Steuersatz 

 
1. Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für 

jeden Hund 96,00 Euro. Für das Halten 
eines Kampfhundes gem. Abs. 3 be-
trägt der Steuersatz abweichend von 
Satz 1 612 Euro. Beginnt oder endet die 
Steuerpflicht im Laufe des Kalender-
jahres, beträgt die Steuer den der Dau-
er der Steuerpflicht entsprechenden 
Bruchteil der Jahressteuer.

2. Hält ein Hundehalter im Gemeindege-
biet mehrere Hunde, so erhöht sich der 
nach Abs. 1 geltende Steuersatz für je-
den zweiten und jeden weiteren Hund 
auf 192,00 Euro, für den zweiten und 
jeden weiteren Kampfhund auf 1.224 
Euro. Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie 
Hunde im Zwinger (§ 7) bleiben außer 
Betracht.

3. Kampfhunde sind solche Hunde, die 
aufgrund ihres Verhaltens die Annah-
me rechtfertigen, dass durch sie eine 
Gefahr für Leben und Gesundheit von 
Menschen und Tieren besteht. Kampf-
hunde im Sinne dieser Vorschrift sind 
insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, 
American Staffordshire Terrier sowie 
deren Kreuzungen untereinander oder 
mit anderen Hunden, sowie Bullmass-
tiv, Mastino, Napolitano, Fila Brasileiro, 
Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staf-
fordshire Bullterrier, Dogo Argentino, 
Mastiff und Tosa Inu sowie deren Kreu-
zungen untereinander oder mit ande-
ren Hunden.

 
  

  
Artikel 2 

§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 
  

§ 6 
Steuerbefreiungen 

 
1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz 

und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfebedürftiger Personen dienen. Da-
von sind unter anderem Personen mit 
Schwerbehindertenausweis mit dem 
Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ be-
troffen. Die Steuerbefreiung wird ledig-
lich für einen Hund und nur dann ge-
währt, wenn der Hund aufgrund seiner 
besonderen Ausbildung geeignet ist, 
die Schwerbehinderung zu mildern.

2. Hunde, die die Prüfung für Rettungs-
hunde oder die Wiederholungsprüfung 
mit Erfolg abgelegt haben und für den 
Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfü-
gung stehen.

3. Hunde von Jagdpächtern mit einer 
bestanden Brauchbarkeitsprüfung des 
Landesjagdverbandes oder eine jagd-
liche Leistungsprüfung des Jagdge-
brauchshundeverbandes nachweisen 
können.

4. Wachhunde von landwirtschaftlichen 
Betrieben, die außerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile gehalten 
werden, wenn dies nach Lage der ört-
lichen Verhältnisse erforderlich ist. Die 
Steuerbefreiung wird lediglich für ei-
nen Hund gewährt.

  
In-Kraft-Treten 
  
Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 
2018 in Kraft. 
  
Hinweis: 
Ein etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (Gem0) oder von 
aufgrund der Gem0 erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
  
Neuhausen ob Eck, den 29. November 2017 
  
  
gez. 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 
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Satzung vom 28. November 2017 zur Änderung der 
„Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung“(Abwassersatzung - AbwS) 

vom 12. April 2012 

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung von Baden-Würt-
temberg, sowie von §§ 2, 8 Absatz 2, 11, 13, 20 und 42 des Kom-
munalabgabengesetzes von Baden-Württemberg und § 46 Absatz 4 
des Wassergesetzes von Baden-Württemberg (jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung) hat der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen 
ob Eck am 28. November 2017 folgende Satzung zur Änderung der 
Abwassersatzung beschlossen: 
  
Artikel I, Änderungen 
  
In der Abwassersatzung vom 12. April 2012 wird der § 42 wie folgt 
neu gefasst: 
  

§ 42  Höhe der Abwassergebühr 
Höhe der Abwassergebühr 
(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) sowie die Gebühr 
 für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) 
 beträgt je m³ Schmutzwasser und Wasser  2,80 Euro 
(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) 
 beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr 0,34 Euro 
(3)  Bei Kleinkläranlagen (§ 38 Abs. 4) beträgt die 
 Gebühr für jeden Kubikmeter Schlamm  1,70 Euro 
  Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehen-

de Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet. 

(4)   Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 5), be-
trägt je m³ Abwasser: 

 a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen  1,70 Euro 
 b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 1,70 Euro 

 c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) 
 zuzuordnen ist  1,70 Euro 
  
(5)   Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den 

Fällen des § 40 a während des Veranlagungszeitraumes, wird 
für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 
Artikel II, Inkrafttreten 

  
Die Änderungen treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeord nung 
(GemO) wird aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma chung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Neuhausen ob Eck geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be kanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
  
Neuhausen ob Eck, den 29. November 2017 
  
  
gez. 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 

Satzung vom 28. November 2017  
zur Änderung der  

„Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser“(Wasserversorgungssatzung - WVS) 

vom 25. November 2008 

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung 
mit §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes von Baden-Württem-
berg (jeweils in der derzeit geltenden Fassung) hat der Gemeinderat der Gemeinde Neuhau-
sen ob Eck am 28. November 2017 folgende Satzung zur Änderung der Wasserversorgungs-
satzung beschlossen: 
  
Artikel I, Änderungen 
In der Wasserversorgungssatzung vom 8. Dezember 2009 werden die § 40 Abs. 1 und § 41 
wie folgt neu gefasst: 

§ 40 
Grundgebühr 

 
1.  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählerge-bühr). Sie be-

trägt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
 

Maximaldurchfluss (Q
Max

)  bis 5 (bis 5) 12 (12,5) 20 (20) in m³/h 
Nenndurchfluss (Q

n
) bis 2,5 (bis 4)   6 (10) 10 (16) in m3/h 

Euro/Monat 2,60 4,10 25,60 
  
Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 
Überlaustdurchfluss (Q

4
)   3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 

Dauerdurchfluss (Q
3
) 2,4 bis 4 6,3 und 10 16 

Euro/Monat 2,60 4,10 25,60 
  

  
§ 41 

Verbrauchsgebühren
1.  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 42) be-rechnet. Die 

Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,85 Euro.
2.  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 

die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,85 Euro.

Artikel II, Inkrafttreten 
  
Die Änderungen treten am 1. Januar 2018 in 
Kraft. 
  
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung 
(GemO) wird aufgrund der GemO beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntma chung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde Neuhausen ob Eck gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Be kanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
  
Neuhausen ob Eck, 29. November 2017 
  
  
gez. 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 
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Redaktionsschluss  
‚donnerstags‘  

Mit der übernächsten Ausgabe (KW 51) er-
halten Sie das letzte „donnerstags“ in diesem 
Jahr. Redaktionsschluss für diese Ausgabe 
(Erscheinungstag Donnerstag, 21.12.2017) 
ist Freitag, 15.12.2017, 12 Uhr. 
  
In KW 52/2017 und KW 1/2018 gibt es kei-
ne Ausgaben. Das erste Mitteilungsblatt im 
neuen Jahr erhalten Sie in KW 2, am Don-
nerstag,11.01.2018. Redaktionsschluss für 
diese Ausgabe ist Montag, 08.01.2018 
  
Wir bitten um Beachtung, später einge-
hende Beiträge können nicht mehr veröf-
fentlicht werden.  
 
 

Nichtamtliche

Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Kirchengemeinde

Freitag 08.12. 
20:00 Uhr Posaunenchorprobe  in der 
Schule 
  
Sonntag 10.12. – 2. Sonntag im Advent  
09:30 Uhr Gottesdienst  Pfarrerin Kaisner 
Kurrende-Blasen 
10:30 Uhr Krippenspielprobe  in der Kirche 
 
Dienstag 12.12. 
14.00 Uhr Seniorennachmittag 
im Pfarrhaus   
Wir feiern Advent 
  
Mittwoch 13.12.  
14:15 Uhr Konfirmandenunterricht 
im Pfarrhaus 
  
Freitag 15.12. 
20:00 Uhr Ökumenischer Singkreis
Probe für alle 
  
Kurrende-Blasen 
Wie jedes Jahr wird der Posaunenchor allen 
über 80 jährigen Mitbürgern weihnachtliche 
Choräle vor deren Häusern spielen. Sollte je-
mand verhindert sein oder auch nicht wol-
len, dass der Posaunenchor spielt, bitte per 
Telefon Werner Schad 07476-417 oder Klaus 
Lang 07467-699 benachrichtigen. 
  
Adventsmarkt 
Im Namen der Kirchengemeinde bedanken 
wir uns sehr herzlich bei den Besuchern un-
seres Adventsmarktes. Des Weiteren sagen 
wir vielen Dank allen Helferinnen und Hel-
fern: den Erzieherinnen des evangelischen 
Kindergartens, den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, dem Team des Senioren-
nachmittags, dem Ökumenischen Singkreis, 
den Männern am Grill und allen Mitarbei-
tenden. Sie alle haben zum guten Gelingen 
unseres Adventsmarktes beigetragen! 
  

Unser Gemeindebüro hat geöffnet:  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
jeweils von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr. 
Telefon 07467/385; E-Mail: gemeindebuero.
neuhausenoe@t-online.de 
 
 

Katholische Kirchengemeinde

Freitag, 08.12.2017 
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
06.00 Uhr Rorate in St. Michael, anschl. Früh-
stück im Gemeindesaal St. Michael 
18.00 Uhr Rosenkranz 
in St. Maria Magdalena 
  
Samstag, 09.12.2017 
18.30 Uhr Vorabendmesse 
in St. Maria Magdalena 
Gedenken für Josefine Leibinger 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Michael 
Jahrtag für Antonio Murru 
  
Sonntag, 10.12.2017 
2. Adventssonntag 
10.00 Uhr Patrozinium in St. Nikolaus,
 es singt Kirchenchor 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
  
Montag, 11.12.2017 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
19.00 Uhr Taizé-Gebet in St. Michael 
anschl. Einladung zum Adventstee 
im Gemeindesaal St. Michael 
19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet
 im Advent 
  
Dienstag, 12.12.2017 
06.00 Uhr Rorate in St. Maria Magdalena, 
anschl. Frühstück im Kath. Gemeindehaus 
St. Josef 
14.00 Uhr Adventskaffee 
im Bürgerhaus Stetten 
18.00 Uhr Rosenkranz 
in St. Maria Magdalena 
  
Mittwoch, 13.12.2017 
06.00 Uhr Rorate in St. Nikolaus, 
anschl. Frühstück im Bürgerhaus Stetten 
14.00 Uhr Adventsmittag im kath. Gemein-
dehaus St. Josef, Mühlheim 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
  
Freitag, 15.12.2017 
18.00 Uhr Rosenkranz
 in St. Maria Magdalena 
  
Samstag, 16.12.2017  
16.00 Uhr Eucharistiefeier im Altenheim 
St. Antonius 
19.00 Uhr Sühne- und Gebetsnacht in 
St. Michael 
  
Sonntag, 17.12.2017 
3. Adventssonntag (Gaudete) 
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria Mag-
dalena, 
musikalisch Gestaltung: Schola des Kirchen-
chores Mühlheim u.a. 
10. 00 Uhr Wortgottesdienst in St. Michael 
  

Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden in der SE Donau-Heu-
berg: 
Sonntag, 10.12.2017 
08.30 Uhr Fridingen 
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Irndorf 
10.00 Uhr Renquishausen Wortgottesdienst 
  
Dienstag, 12.12.2017
06.00 Uhr Fridingen Rorate 
  
Mittwoch, 13.12.2017
06.00 Uhr Irndorf Rorate 
  
Donnerstag, 14.12.2017
18.30 Uhr Kolbingen Bußfeier 
18.30 Uhr Renquishausen 
  
Freitag, 15.12.2017  
18.30 Uhr Fridingen Bußfeier 
  
Samstag, 16.12.2017 
18.30 Uhr Irndorf 
18.30 Uhr Kolbingen 
  
Sonntag, 17.12.2017
08.30 Uhr Renquishausen 
10.00 Uhr Fridingen 
  
Wochendienst bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 05.12.2017 
bis Samstag, 09.12.2017: 
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, 
Tel. 07463/430 
von Dienstag, 12.12.2017 
bis Samstag, 16.12.2017: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, 
Tel. 07463/1581 oder Handy 0170 569 1324 
  
Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro bis auf 
weiteres am Dienstag wegen Krankheitsver-
tretung in Fridingen geschlossen ist. 
Sie erreichen uns am Montag und Donners-
tag von 08.30 - 11.30 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass Donnerstagnach-
mittag, 14.12.2017 das Pfarrbüro nicht 
besetzt ist.   
  
Tauftermine im Januar 2018 
Mühlheim: Samstag, 13.01.2018 
um 14.00 Uhr 
Stetten: Samstag, 20.01.2018 um 14.00 Uhr 
Neuhausen: Samstag, 27.01.2018 um 14.00 
Uhr 
  
Tauftermine im Februar 2018 
Mühlheim: Sonntag, 11.02.2018 
um 11.30 Uhr 
Stetten: Sonntag, 18.02.2018 um 11.30 Uhr 
Neuhausen: Sonntag, 25.02.2018 
um 11.30 Uhr 
  
Kirchengemeinderat Mühlheim 
Die Damen und Herren des Kirchengemein-
derats laden wir herzlich ein zur öffentlichen 
Sitzung am Donnerstag, 07.12.2017 um 
19.30 Uhr im kath. Gemeindehaus St. Josef. 
  
Rorate-Messe in der Seelsorgeeinheit  
Auch in diesem Jahr wollen wir diese traditi-
onellen Adventsgottesdienste miteinander 
feiern. Das besondere an diesen Eucharis-
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tiefeiern ist die frühe Zeit (6.00 Uhr) und die 
Dunkelheit, die nur durch die Kerzen erhellt 
wird. 
Sie sind ganz besonders eingeladen, diese 
Gottesdienste in den jeweiligen Gemeinden 
mitzufeiern. Im Anschluss an den Gottes-
dienst wollen wir noch etwas beisammen 
bleiben und den Morgen mit einem ge-
meinsamen Frühstück beenden. 
Die Schüler, die bei den Rorategottesdiens-
ten mit anschließendem Frühstück dabei 
sind, können vom Pfarrer eine Entschuldi-
gung für die erste Schulstunde erhalten. 
Die Eltern der Mühlheimer Realschüler bit-
ten wir, den Kindern eine eigene Entschuldi-
gung mitzugeben. 
  
Rorate-Messen sind in:  
Neuhausen am Freitag, 08.12.2017  
Mühlheim und Fridingen 
am Dienstag, 12.12.2017 
Stetten und Irndorf 
am Mittwoch, 13.12.2017 
  
Bußfeiern im Advent 
Wie die Rorategottesdienste gehören auch 
die Bußfeiern in die Vorbereitungszeit auf 
Weihnachten. Nach dem Bußgottesdienst 
sind wir eingeladen, das Sakrament der Ver-
söhnung in der Einzelbeichte zu empfan-
gen. 
  
Bußfeiern sind am: 
14.12.2017 in Kolbingen 
15.12.2017 in Fridingen 
jeweils um 18.30 Uhr 
Wir weisen ausdrücklich auf den besonde-
ren Charakter dieser Bußgottesdienste hin: 
Es sind Andachten, keine Eucharistiefeiern, 
d.h. der Empfang der Kommunion ist nicht 
möglich. 
  
TAIZÉ – GEBET 
am Montag, 11. Dezember 2017 um 19.00 
Uhr in St. Michael, Neuhausen 
ALLE, die gerne gemeinsam beten und sin-
gen oder einfach zur Ruhe kommen möch-
ten, sind herzlich eingeladen. 
Im Anschluss an das Taizé-Gebet laden wir 
Sie herzlich zu einer Tasse Tee im Gemeinde-
saal St. Michael ein. 
  
Ökumenisches Hausgebet im Advent 
Am Montag, 11. Dezember 2017 um 19.30 
Uhr laden die Glocken der christlichen Kir-
chen in Baden-Württemberg zum Hausge-
bet im Advent ein. Die Gebetszettel werden 
wir in den Gottesdiensten am 09. und 10. 
Dezember 2017 austeilen. 
  
Voranzeige: Wallfahrt der Gemeinden der 
SE Donau-Heuberg 2018 
Auch im kommenden Jahr soll wieder eine 
große Gemeindewallfahrt für die Gemein-
den der Seelsorgeeinheit stattfinden. Ziel 
sind im nächsten Jahr unsere Kirchenpa-
trone von Fridingen und Mühlheim. Wir 
machen uns nach Frankreich auf, um den 
Heiligen Martin in Tours und die Heilige Ma-
ria Magdalena in Vézelay zu besuchen. Die 
Reise wird dieses Mal mit dem Bus unter-
nommen. 
Die Wallfahrt findet statt von Montag, den 
21. Mai bis Sonntag, den 27. Mai. 

Nähere Informationen folgen im Januar. Bei 
Interesse merken Sie sich schon einmal den 
Wallfahrtstermin vor. 
  
Herzliche Einladung zu den Veranstaltun-
gen in der Seelsorgeeinheit 
Fridingen 
Montag, 11.12.2017, 19.30 Uhr, 
Kath. Gemeindehaus 
Ökumenisches Hausgebet im Advent 
Als Christen sind wir in einem Glauben zu 
Hause und beheimatet. Wir wollen mitein-
ander singen, beten und die ökumenische 
Gemeinschaft erleben. 
Mit Jutta Krause, PR   
  
Gedenkfeier für verstorbene Kinder aus 
der ganzen Region 
Am sogenannten Candle-Lighting Day, an 
dem Tag also, an dem Kerzen entzündet 
werden, erinnern sich weltweit Eltern ihrer 
verstorbenen Kinder. Licht und Kerzen sind 
in diesen adventlichen Tagen ein besonde-
res Zeichen. Eine kleine lebendige Flamme 
kann da so viel bedeuten. In der Kath. Pfarr-
kirche St. Gallus, Kirchgasse 3 in Wurmlingen 
findet am Sonntag, 10. Dezember 2017 um 
15 Uhr ein Gedenkgottesdienst für trau-
ernde Eltern, Geschwister, Verwandte und 
Freunde für die Region Schwarzwald-Alb-
Donau statt, in der die Namen von verstor-
benen Kindern genannt werden können 
und ihrer liebevoll gedacht wird.
 
Die Feier wird von Dekanatsreferent Hans-
Peter Mattes, der Gruppe Verwaister Eltern 
und der Projektband mit Benjamin Skolny 
begleitet.
Im Anschluss ist Raum und Zeit für Begeg-
nung im Gemeindehaus direkt nebenan. 
Hierzu ergeht ganz herzliche Einladung. 
  
Kirche im Privatfunk/Privatradioagentur 
in „Das neue Radio Neckarburg  
UKW Schwarzwald-Baar/Tuttlingen 102.0, 
Rottweil 93.1, Oberndorf 104.6, Schramberg 
103.7, Internetradio und Infos:  www.radio-
neckarburg.de 
 
Mit erfrischenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag: 
„Guten Morgen“, ein ermutigendes Wort 
zum Start in den Tag, täglich gegen 6.50 
Uhr 
„Mittendrin“, ein Zitat zum Nachdenken in 
der Mitte des Tages, täglich gegen 12.40 
Uhr 
„Zur Nacht“, ein Gedanke zum Abschluß des 
Tages, täglich gegen 19.50 Uhr 
 
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag-
morgen“ 
Interessante Gäste - aktuelle News - gute 
Musik - sonn- und feiertags von 8 Uhr - 9 
Uhr 
03.12. „Mit Musik durch den Advent“, - der 
Mädchenchor Rottweil 
10.12. „Neue Kraft und Hoffnung schöpfen“, 
- die Nachsorgeklinik Tannheim 
17.12. „Friede sei mit dir“, - Engel-Skulpturen 
im Gewerbemuseum Spaichingen... 
24.12. „Weihnachten in unserer Region“, - 
mit Prof. Dr. Werner Mezger 

  

Turn- und

Sportverein

Danke an alle Spender  
und Besucher 

Wir möchten uns bei allen Gästen für die 
Teilnahme an der Jahresfeier bedanken. Un-
seren mitwirkenden Mitgliedern sowie allen 
Helfern und Kuchenspendern ein herzliches 
Vergelt´s Gott aussprechen und hoffen, dass 
auch Ihnen dieser Nachmittag sehr gut ge-
fallen hat. 
 
 

Obst- und Gartenbauverein 

Handarbeitstreff im Alpenblick. 
Heute Donnerstag, den 07.12. 2017, 15.00 
Uhr bis ca. 18.00 Uhr. Hierzu laden wir alle 
Mitglieder recht herzlich in den Werkraum 
im „Alpenblick“ ein. Gäste, auch Hausmän-
ner, sind herzlich willkommen. 

Treffpunkt Alpenblick  (TrAb) -  heute 
Donnerstag 07.12.2017, ab 19.30 Uhr im 
Feldhaus „Alpenblick“.Fachliches und Gesel-
ligkeit -„OGV-Info-Hock“. Unsere Fachwarte 
beantworten gerne Fragen zu aktuellen Gar-
tenthemen. Speziell – „Gartenlust im Win-
ter“. Alle Vereinsmitglieder und Gäste sind 
hierzu recht herzlich eingeladen. Wir freuen 
uns auf nette Gespräche im Alpenblick. 
  
Der aktuelle Gartentipp aus der Ver-
bandszeitschrift „Obst und Garten“ und 
eigene Texte OGV 
Saatgutbeschaffung. Der Dezember kann 
auch schon genutzt werden, um zu überprü-
fen, ob alle für die Frühjahrssaat erforderli-
chen Sämereien für den Zier- und Gemüse-
garten vorhanden sind; Fehlende werden 
angeschafft, um die Arbeiten im Frühjahr 
nicht zu behindern. 
  
Pflanz- und Schnittarbeiten im Dezem-
ber. Im Dezember sind alle Arbeiten im 
Garten stark abhängig von der Witterung. 
Häufig hat es aber auch milde und trockene 
Phasen, in denen Pflanz- und Schnittarbei-
ten ausgeführt werden können. Diese Zei-
ten sollte man konsequent nutzen, insbe-
sondere für Pflanzarbeiten. Denn jeder Tag, 
den man früher pflanzt, kommt der späteren 
Entwicklung der Pflanzen zugute. Gießen 
bei frostfreiem Wetter im Winter nicht ver-
gessen. 
  
Hagebutten. Die Hagebutten der Rosa ru-
gosa sind jetzt durch den Frost so weich ge-
worden, dass sich die süßsaure Paste leicht 
aus der Schale pressen lässt und roh geges-
sen werden kann. Das ist pures Vitamin C. 
  
  
  
 
 
 



Donnerstag, 7. Dezember 2017 Seite 20

Schwandorf

Seelsorgeeinheit Egg

Do 07.12. Hl. Ambrosius, Bischof, 
Kirchenlehrer  
8:30  Bu ADVENTSMESSE  
  (Pfarrer Billharz)  
17:30  Lip Gebet um geistliche Berufung 
20:30  Em  Meditationsgottesdienst zum 

Fastenkurs   (Pfarrer Bill-
harz)  

  
Fr 08.12. Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter 
Maria  
16:30  Sch  Rosenkranz mit Hochamt 

(Kerzenlicht) - Marienweihe 
eucharistische Anbetung im 
Schweigen bis 18.45 Uhr 

  M: St. Nikolaus  
  
20:30  Em  Meditationsgottesdienst zum 

Fastenkurs
  (Pfarrer Billharz)  
  
  
Sa 09.12. Hanna, Mutter Samuels 
- Hl. Liborius Wagner  
6:00  Em  RORATEMESSE mit Kirchen-

chor   
  K: U. Störk  
  L: S. Truckenbrod
  M: Alle  
  Frühstück im Pfarrsaal 
  
2. Adventssonntag  
17:30  USch  Sonntagvorabendmesse 

- Messe zum Patrozinium 
St. Nikolaus wir beten für 
Anna Merkt (JT); Gertrud 
und Johann Muttscheller u. 
Angehörige; Stefan u. Maria 
Liehner; Edwin, Tamara u. 
Dominik Waizenegger; Kurt 
Kästle u. verst. Angehörige   
K: H. Dreher  L: H. Haaf  M: L. 
Käestle  

20:30  Em  Meditationsgottesdienst zum 
Fastenkurs

  (Pfarrer Billharz)  
  
So 10.12.    
8:45  Bu  Hl. Messe; wir beten für die 

Pfarrgemeinden; Alfons und 
Wilfried Hermann; Karl, Lina 
und Konrad Kempter; Eduar 
Fritz und Franz Winterhalter; 
Josef Grießbaum und Ange-
hörige (Pfarrer Billharz)  

  K: M. Braun   
  L: E. Schiele  
  
10:15  Lip  Hl. Messe; wir beten für die 

Pfarrgemeinden; Johann und 
Karolina Hirth u. Angehörige; 
Alberta u. Ottmar Bambusch;  
Josef u. Elise Breinlinger ; 
Erwin Peter (2. Opfer); Albert 
Breinlinger u. Angehörige 

  K: R. Bonacker  
  L: G. Hirth-Feigenbutz  
  M: L. Gnirß, T. Mader, 
  M. Kupferschmid  

11:15  Lip  Taufe des Kindes Mila Tru-
ckenbrod

  (Pfarrer Billharz)  
  
Mo 11.12. David  
19:00  Neuh  Taize-Gebet in Verbindung 

mit dem Ökumenischen 
Hausgebet im Advent  

19:30  SE  Ökumenisches Hausgebet im 
Advent 

   es läuten alle Glocken der 
Pfarrkirchen und laden zum 
Gebet in den Häusern und 
Wohnungen ein - Gebetstexte 
können in den Pfarrkirchen 
mitgenommen werden  

Di 12.12.    
18:30  Em  Hl. Messe - Anbetung bis 

19.30 Uhr – Komplet/ Nacht-
gebet wir beten für Dolfi Spe-
cker (2. Opfer); Maria und Willi 
Leixner, Ferdinand Specker u. 
Angehörige 

  M: J. Klink, J. Heller, 
  C. Mannella, S. Weggler  
  
Mi 13.12. Hl. Luzia, Jungfrau, Märtyrin; 
Hl. Odilia, Äbtissin  
14:30  Wo  Krankenkommunion Wo, 

Schw, Bu 
  (Pfarrer Billharz)  
15:00  Lip  Krankenkommunion Lip 

(Gemeindereferentin Kieß-
ling)  

18:30  Hol  HOCHAMT ZUM PATROZINI-
UM „Unbefleckte Empfängnis 
Mariens“ 

    wir beten für Johanna Klett; 
Fritz Kabisreiter ; Erich Reute-
buch  

  
18:45  Em  Eltern und Großeltern beten 

für ihre Kinder 
 
 

Landjugend  

Wir laden die Bevölkerung zum 
  
Schwandorfer Weihnachtsmarkt 
  
am Sonntag, den 10.12.2017 
von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
  
in das Klanghaus, Bei der Schule 1, ein. 
  
Freuen Sie sich auf:
�� musikalische Unterhaltung durch das 

Klanghaus
�� Weihnachtstände mit Deko-Artikeln, 

Kunsthandwerk und Geschenkideen
�� weihnachtliche Leckereien, Glühwein, 

Bratwurst u.v.m.
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
  
 
 
 

FC  Schwandorf/ 

Worndorf/ 

Neuhausen

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 
Rückblick 
Kreisliga A 
Winterpause bis zum 25.03.2018 
FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen I –
FC Steißlingen I 1:1 (0:0) 
Tor: 1:1 (92. Minute) Marius Bastian 
5. Tabellenplatz, 32:27 Tore, 22 Punkte 
Kreisliga B 
Winterpause bis zum 31.03.2018 
FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II 
11. Tabellenplatz, 13:33 Tore, 11 Punkte 
Kreisliga C 
Winterpause bis zum 31.03.2018 
FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen III 
9. Tabellenplatz. 25:22 Tore, 13 Punkte 
  
 

Worndorf

Schützenverein 

Am Donnerstag, 07.12.2017 findet das Ver-
einsmeister- und Königsschießen statt. Ab 
19.30 Uhr kann geschossen werden. Es sind 
alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen. 
 
  

Dorfweihnacht 

Am 17. Dezember 2017 findet um 18.00 
Uhr am Bürgersaal in Worndorf wieder eine 
Dorfweihnacht statt. Kirchenchor, Musik-
verein, Jungmusikanten und Kindergarten 
möchten die Besucher mit adventlicher und 
vorweihnachtlicher Musik erfreuen. Für das 
leibliche Wohl wird gesorgt. Die Mitwirken-
den laden jetzt schon zur Dorfweihnacht 
ganz herzlich ein. 
 
 

Aus den

Schulen

Gemeinschaftsschule 
Fridingen/Neuhausen

Gemeinschaftsschule Obere Donau prä-
sentierte sich leistungsstark, vielfältig 
und familiär 
Unter der großen Überschrift „stark.stär-
ker.WIR“ – Lebenskompetenz stärken 
und Risikofaktoren vermindern  fanden 
zahlreiche Präventionsprojekte im Rahmen 
einer gesamtschulischen Projektwoche 
statt. Bei allen Projektgruppen standen die 
Gemeinschaft und die fachliche Vertiefung 
im Vordergrund. Die jahrgangsgemischten 
Gruppen haben sich sehr schnell zusam-
mengefunden und wurden zu tollen Teams. 
Allen wurde schnell klar, dass es miteinan-
der einfach besser geht. Die Schülerinnen 
und Schüler waren von der angebotenen 
Vielfalt begeistert und dankten den Lehre-
rinnen und Lehrern durch motivierte Mitar-
beit dafür. Zahlreiche Experten bereicherten 
mit ihren Lebensgeschichten und Berufen 
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das Team. Natürlich besuchten wir auch vie-
le interessante Orte und Betriebe, die einen 
Einblick in ihre Aufgabenbereiche erlaubten. 
Ein absoluter Höhepunkt war die Projektprä-
sentation am Freitagnachmittag. Alle Schü-
lerinnen und Schüler, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zeigten wie leistungsstark 
sie sind. Es wurde mikroskopiert, trainiert, 
präsentiert, geforscht, ausprobiert und mo-
tiviert. Mitmachen war angesagt. An zahl-
reichen Stationen konnten sich die vielen 
interessierten Besucher begeistern lassen. 
Natürlich durfte zu einem familiären Fest 
das Kuchenbuffet nicht fehlen. Besonders 
die alkoholfreien Cocktails fanden großen 
Zuspruch. Die Schülerfirma verkaufte ihr 
selbstgemachtes Lehmofenbrot. Viele Be-
sucherinnen und Besucher waren begeister 
und äußerten sich sehr positiv darüber, wie 
selbstsicher und wortgewandt die Schüle-
rinnen und Schüler der Gemeinschaftschu-
le Obere Donau seien. Eine Neuauflage der 
Projektwoche kommt bestimmt. 

 
 

Interessantes

und Wissenswertes

Fahrplanwechsel  
zum 10. Dezember 2017 
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N Jahresfahrplan 2018

10.12.2017 – 08.12.2018

Alle Angaben ohne Gewähr.
Auf 100 % Recycling-Papier gedruckt.

Der neue Fahrplan für den Schienenverkehr 
gilt ab Sonntag, 10. Dezember 2017. Zu den 
Änderungen im Landkreis Tuttlingen ge-
hört, dass die Regionalexpresszüge auf der 
Gäubahn durch InterCity-Züge (IC) ersetzt 
werden. Als Anliegerlandkreis der Gäubahn 
bringt dies den Landkreis Tuttlingen und 
seine Einwohner einen großen Schritt nach 
vorne. 

Stündlich können Pendler und Reisende nun 
auf direktem Wege in Richtung Stuttgart 
und in Richtung Singen fahren. Durch den 
Entfall der RE-Züge werden ab 10. Dezem-
ber 2017 alle Verbundfahrscheine in den ICs 
anerkannt. Mit dem 3er-Tarif besteht nun 
die Möglichkeit stündlich und komfortabel 
nach Rottweil und mit dem VHB/TUTicket-
Kombitarif nach Singen zu fahren. 
  
Die Änderungen im Schienenverkehr und 
andere Einflussfaktoren machen in die-
sem Jahr teilweise gravierende Anpas-
sungen im Buslinienverkehr erforderlich. 
Neue Linienführungen, neue Fahrwege 
und Abfahrtszeiten bieten den Kunden des 
Verkehrsverbunds TUTicket auch in 2018 
attraktive Verbindungen im ÖPNV des Land-
kreises Tuttlingen. 
  
Online-Verbindungsauskunft 
und Fahrpläne 
Unter www.tuticket.de stehen in der Rubrik 
„Fahrplan“ die neuen Fahrpläne rechtzeitig 
zur Verfügung und können zum Beispiel be-
quem auf das Smartphone heruntergeladen 
oder ausgedruckt werden. Zusätzlich gibt es 
auf der Auskunftsseite www.efa-bw.de so-
wie unter www.tuticket.de die Möglichkeit, 
persönliche Fahrtverbindungen über die 
Start- und Zieleingabe direkt und unkompli-
ziert zu finden. 
  
Gerne berät TUTicket seine Kunden auch 
persönlich und findet mit diesen gemeinsam 
eine passende Verbindung von ihrem Start- 
zum Zielort. Auskünfte zum Fahrplan und zu 
den Tarifen sind beim TUTicket-KundenCen-
ter unter der Rufnummer 07461/926-3500 
oder auf der Homepage unter www.tuticket.
de erhältlich. 
 
 

Theater am Bahnhof, 
Mühlheim 

Richtig romantisch wird 
es im TheaterBahnhof am 
Samstag, 16.12.17, 15:00h! 
Stimmen Sie sich bei uns 
mit allen Sinnen auf Weih-
nachten ein: Genießen Sie 
Herzenswärme mit The-
ater! Und anschließend 
selbst gebackene Kuchen-
spezialitäten mit unseren 
berühmten Frucht-Punsch 
und Käsekuchen im TheaterCafé! Auf dem 
Programm steht die „Legende vom Weih-
nachtsmann“ für große und kleine Kobolde 
ab 4 Jahren. Da erhalten Sie endlich Antwort 
auf die Frage: Wer ist der Weihnachtsmann? 
Zwei kauzige Weihnachtszwerge erzählen 
voller Esprit und Witz die spannende Lebens-
geschichte des Weihnachtsmanns: Warum 
und wie er unsterblich wurde! Mit Figuren, 
Schauspiel und selbst komponierter Live-
Musik verflechten sie Märchen und Mythen 
um den wohl berühmtesten Mann der Welt 
- Prädikat: besonders weihnachtswert! Spiel-
dauer 45 Minuten, Eintritt: 6,-/7,- €. Bitte auf 
jeden Fall vorher reservieren unter 07463-
258 0007 oder service@theater-bahnhof.de 
– wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Der Beuroner Chor 
veranstaltet sein 
traditionelles Weih-
nachtskonzert unter 
dem Titel „Musik zur 

Weihnacht - für Bass-Solo, Chor, Streicher, 
Bläser und Orgel“ am Samstag, 30. Dezem-
ber 2017, um 17.00 Uhr in der Klosterkirche 
Beuron. 
Unter der Gesamtleitung von Hans-Peter 
Merz führen der Chor und die Mitwirken-
den, der Bass-Solist Saša Vrabac, Streicher 
der Musik- und Kunstschule Albstadt, Holz-
bläser des Städtischen Orchesters Albstadt 
und das Blechbläserensemble und Pauken 
der Stadtkapelle Mühlheim sowie Peter 
Hastedt an der Orgel klassische Werke unter 
anderem von Bach, Haydn und Händel auf, 
die die Weihnachtszeit stimmungsvoll um-
rahmen. 
Karten zwischen 8,- und 14,- € sind erhält-
lich bei der Kreissparkasse Mühlheim, Buch-
handlung Greuter, Tuttlingen und in der 
Klosterbuchhandlung in Beuron. Dort ist 
auch eine telefonische Kartenvorbestellung 
unter Tel. 07466/17157 möglich. 
 
 

Donaubergland 

Weitere zwei „DonauWellen“ mit dem 
„Deutschen Wandersiegel“ ausgezeich-
net 
In diesen Tagen hat das Deutsche Wander-
institut in Marburg auch die beiden letz-
ten der fünf Premiumwege für weitere drei 
Jahre mit dem Deutschen Wandersiegel als 
Premiumwege ausgezeichnet. Die beiden 
Wanderwege sind ebenfalls vor Ort erneut 
überprüft worden und dabei haben die Prü-
fer diesen einen ausgezeichneten Zustand 
attestiert. Und beide Wege haben sogar 
noch einen höhere Bewertung als bei der 
Erstzertifizierung im Jahr 2014 erhalten. Der 
Premiumweg „Kraftstein-Runde“ bei Dürb-
heim und Mühlheim gleich um sieben Er-
lebnispunkte aufgewertet, der Premiumweg 
„Donauversinkung“ bei Immendingen um 
zwei, oft verlieren Wanderwege ansonsten 
ja nach der Eröffnung an Qualität. Als „We-
gepaten“ für die „DonauWellen“ unterstüt-
zen die Weltfirmen Aesculap AG, Karl Storz 
Endoskope, Hammerwerk Fridingen GmbH, 
WERMA Signaltechnik GmbH & Co. KG sowie 
die Daimler AG das Projekt Premiumwege. 
Mehr unter www.donaubergland.de 
  
Winterpause für Qualitäts- und Premiumwe-
ge 
Um die Qualität der zertifizierten Wander-
wege weiterhin gewährleisten zu können, 
nochmals der Hinweis, dass diese Wan-
derwege in den Wintermonaten nicht be-
gangen werden sollten. Die naturnahen 
Wegestücke mit durchweg naturbelassenen 
Pfaden im Wald und auf Wiesen sind bei 
Nässe morastig und rutschig und werden 
im Winter nicht geräumt. Die Region bietet 
so viele örtliche Rund- und gut befestigte 
Verbindungswege, die für Winterspazier-
gänge ebenso genutzt werden können. 
Zum Start der neuen Wandersaison 1. Mai 
2018 werden die Premium- und Qualitäts-
wege wieder eröffnet. 
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Veranstaltungen der  
Kath. Landfrauenbewegung 
Freiburg 

Kleine Auszeit „Feiern, was die Erde uns 
schenkt und der Himmel uns schickt“  
vom 16.-18.02.2018, Haus Marienfried, 
Oberkirch (Ortenau) Die Liebe zu den Schät-
zen der Natur und die Freude am kreativen 
Gestalten entdecken. 
  
Besinnungswochenende  „Wer hofft, ist 
jung und lebendig“ vom 24.-25.02.2018, 
Schloss Hersberg, Immenstaad Die Hoff-
nung als starke Kraft kennenlernen. 
  
Bildungswoche „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut“  vom 12.-16.03.2018, Kloster 
St. Trudpert, Münstertal Das Herz ist unser 
„zweites Gehirn“ und versorgt uns mit al-
lem, was wir zu einem glücklichen Leben 
brauchen. 
  
Einführungsseminar „Enneagramm“ vom 
16.-17.03.2018 im Gästehaus St Elisabeth, 
Hegne Mich selber kennen lernen, warum 
ich „so“ denke, fühle, handle – und andere 
besser verstehen lernen. Auch Männer sind 
herzlich eingeladen. 
  
Sing-Wochenende vom 17.-18.03.2018, 
Schloss Hersberg, Immenstaat Mit neuen 
geistlichen Liedern, Liedern aus dem neuen 
Gotteslob und Mitgestaltung einer Gottes-
dienstfeier. 
  
Auszeit-Tage für mich „Leben in Freude“ 
vom 22.-26.03.2018, Schloss Hersberg, Im-
menstaad Leichtigkeit spüren, Lebensfreu-
de entdecken und neue Wege gehen. 
  

Seminar „Gewaltfreie Kommunikation“ 
vom 24.-25.03.2018, Haus Marienfried, 
Oberkirch  Mit der gewaltfreien Kommuni-
kation zu mehr Selbstliebe und Mitgefühl. 
  
Auszeit für Frauen und Kinder  vom 03.-
07.04.2018, Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
(bei Freiburg) „Alles hat seine Zeit“ Den ei-
genen Lebensrhythmus kennenlernen - Mit 
Kinderbetreuung. 
  
Besinnungswochenende „Tu deinem Leib 
Gutes, damit deine Seele Lust hat darin 
zu wohnen“  vom 20.-21.04.2018 Schloss 
Hersberg, Immenstaad Zeit für Leib und 
Seele, Erholung und Entspannung – mit 
Weisheiten der Teresa von Avila. 
  
Kleine Auszeit „Naturkunst und Schöp-
fung“  vom 20.-22.04.2018, Bildungshaus 
Kloster St. Ulrich (bei Freiburg) Ein Wochen-
ende mit viel Zeit in der Natur. 
  
Kleine Auszeit „48 Stunden EINFACH le-
ben“  vom 04.-06.05.2018, Begegnungsstät-
te Höchsten, Illmensee   Einfach Lebensfreu-
de! 
  
„Die Seele atmen lassen“ Erholung für 
Frauen ab 70 Jahren  vom 04.-10.05.2018, 
Schloss Hersberg, Immenstaad  In Gemein-
schaft den Frühling am Bodensee genießen. 
  
Zu unseren Angeboten sind alle interessier-
ten Frauen herzlich eingeladen. 
  
Infos und Anmeldung: 
Kath. Landfrauenbewegung, Okenstr. 15, 
79108 Freiburg 
Tel. 0761 5144-243 
E-Mail: info@kath-landfrauen.de, www.kath-
landfrauen.de 

Musikalische Eröffnung der 
Krippenausstellung durch 
Musikverein Worndorf  

Die Krippenausstellung von Renate Jäger im 
Tannnenbrunn ist am ersten Adventsonn-
tag, durch ein Ensemble des Musikvereins 
Worndorf eröffnet worden. Mit weihnacht-
lichen Klängen stimmten die Musiker die 
zahlreichen Besucher bei warmen Geträn-
ken und Weihnachtsplätzchen auf den 
Rundgang durch den Gewölbekeller ein. 
Die Ausstellung kann nochmals am zweiten 
Adventssonntag nach Terminvereinbarung 
unter Telefon 07777/1573 bis zum 2. Februar 
(Maria Lichtmess) besichtigt werden. 

Mit weihnachtlichen Klängen durch den MV Worn-

dorf wurde die Krippenausstellung eröffnet. 


